
Stadt Leun

B E S C H L U S S

aus der 1. Sitzung
des Finanzausschusses

am Donnerstag, 17.06.2021

öffentliche Sitzung

9. Vergabe eines Straßennamens im Gewerbegebiet
„Hollergewann“ im Stadtteil Biskirchen

VL-102/2021

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, für den 2. Verkehrsarm des Kreisels im
Gewerbegebiet „Hollergewann“ im Stadtteil Biskirchen kommend von Biskirchen in Richtung
B49 die Straßenbezeichnung: Zu den Höfen.

Abstimmungsergebnis:
Keine Beschlussempfehlung
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